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GESETZESTEXT 
 
BGBl. I 110/2001 - 110. Bundesgesetz, mit dem das Ärztegesetz 1998 geändert 
wird - 2. Ärztegesetz-Novelle 
 
ÄRZTEGESETZ 1998 
Anmerkung: §54 Abs.1-3 blieben nach der 2. Ärztegesetznovelle 2001 unverändert 
Abänderungen nach 2. Ärztegesetznovelle betreffen §54 Abs. 4-6 
 
§ 54. Verschwiegenheits-, Anzeige- und Meldepflicht 
 
(1) Der Arzt und seine Hilfspersonen sind zur 
Verschwiegenheit über alle ihnen in Ausübung ihres Berufes 
anvertrauten oder bekannt gewordenen Geheimnisse verpflichtet. 
 
(2) Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht, wenn 
  1. nach gesetzlichen Vorschriften eine Meldung des Arztes über den 
     Gesundheitszustand bestimmter Personen vorgeschrieben ist, 
  2. Mitteilungen oder Befunde des Arztes an die 
     Sozialversicherungsträger und Krankenfürsorgeanstalten oder 
     sonstigen Kostenträger in dem Umfang, als er für den Empfänger 
     zur Wahrnehmung der ihm übertragenen Aufgaben eine wesentliche 
     Voraussetzung bildet, erforderlich sind, 
  3. die durch die Offenbarung des Geheimnisses bedrohte Person den 
     Arzt von der Geheimhaltung entbunden hat, 
  4. die Offenbarung des Geheimnisses nach Art und Inhalt zum Schutz 
     höherwertiger Interessen der öffentlichen Gesundheitspflege 
     oder der Rechtspflege unbedingt erforderlich ist. 
 
(3) Die Verschwiegenheitspflicht besteht auch insoweit nicht, als 
die für die Honorar- oder Medikamentenabrechnung gegenüber den 
Krankenversicherungsträgern, Krankenanstalten, sonstigen 
Kostenträgern oder Patienten erforderlichen Unterlagen zum Zweck der 
Abrechnung, auch im automationsunterstützten Verfahren, 
Dienstleistungsunternehmen überlassen werden. Eine allfällige 
Speicherung darf nur so erfolgen, daß Betroffene weder bestimmt 
werden können noch mit hoher Wahrscheinlichkeit bestimmbar sind. 
Diese anonymen Daten sind ausschließlich mit Zustimmung des 
Auftraggebers an die zuständige Ärztekammer über deren Verlangen 
weiterzugeben. 
 
Abänderungen §54 (2. Ärztegesetznovelle 2001) 
§ 54 Abs. 4 bis 6 Ärztegesetz  
 (4) Ergibt sich für den Arzt in Ausübung seines Berufes der Verdacht, dass durch 
eine gerichtlich strafbare Handlung der Tod oder die schwere Körperverletzung 
herbeigeführt wurde, so hat der Arzt, sofern Abs.5 nicht anderes bestimmt, der 
Sicherheitsbehörde unverzüglich Anzeige zu erstatten. Gleiches gilt im Fall des 
Verdachts, dass eine volljährige Person, die ihre Interessen nicht selbst 
wahrzunehmen vermag, misshandelt, gequält, vernachlässigt oder sexuell 
missbraucht worden ist. 
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(5) Ergibt sich für den Arzt in Ausübung seines Berufes der Verdacht, dass ein 
Minderjähriger misshandelt, gequält, vernachlässigt oder sexuell missbraucht worden 
ist, so hat der Arzt Anzeige an die Sicherheitsbehörde zu erstatten. Richtet sich der 
Verdacht gegen einen nahen Angehörigen (§166 StGB), so kann die Anzeige so 
lange unterbleiben, als dies das Wohl des Minderjährigen erfordert und eine 
Zusammenarbeit mit dem Jugendwohlfahrtsträger und gegebenenfalls eine 
Einbeziehung einer Kinderschutzeinrichtung an einer Krankenanstalt erfolgt. 
(6) In den Fällen einer vorsätzlich begangenen schweren Körperverletzung hat der 
Arzt auf bestehende Opferschutzeinrichtungen hinzuweisen. In den Fällen des Abs.5 
hat er überdies unverzüglich und nachweislich Meldung an den zuständigen 
Jugendwohlfahrtsträger zu erstatten." 
 
ANMERKUNGEN: 
 
Eine schwere Körperverletzung nach dem Strafgesetzbuch liegt dann vor, wenn 
die Tat eine länger als 24 Tage dauernde Gesundheitsschädigung oder 
Berufsunfähigkeit zu Folge hat oder die Verletzung oder Gesundheitsschädigung an 
sich schwer ist. An sich schwer ist eine Körperverletzung etwa dann, wenn ein 
wichtiges Organ oder Körperteil betroffen oder der Heilungsverlauf ungewiss ist, 
weiters die Gefährlichkeit des Zustandes an sich. 
 
Erläuterung zu §166 StGB 
Richtet sich der Verdacht gegen einen nahen Angehörigen......... 
Angehörige sind nach dem Strafgesetzbuch Ehegatten, Verwandte in gerader Linie, 
Schwester, Bruder oder andere Angehörige, sofern diese in der Hausgemeinschaft 
leben. ACHTUNG: der Stiefvater/die Stiefmutter fallen NICHT unter nahe Angehörige 
 
 

StGB 
 
Sittlichkeitsdelikte sind Offizialdelikte 
Eine einmal erstattete Anzeige kann von der anzeigenden Person nicht mehr 
zurückgenommen werden. Allein der/die Staatsanwalt/anwältin kann diese 
zurücklegen, wenn er keinen Grund zur weiteren Verfolgung findet. 
 
 
 
Zehnter Abschnitt StGB: Strafbare Handlungen gegen die Sittlichkeit 
 
Vergewaltigung § 201; Geschlechtliche Nötigung § 202; Schändung § 205; 
Schwerer sexueller Missbrauch von Unmündigen § 206; Sexueller Missbrauch von 
Unmündigen § 207; Sittliche Gefährdung von Personen unter 16 Jahren § 208; 
Gleichgeschlechtliche Unzucht mit Personen unter 18 Jahren § 209; 
Blutschande § 211; Missbrauch eines Autoritätsverhältnisses § 212; 
Zuhälterei § 216. 
 
 
 
§ 74 StGB 
Im Sinne dieses Bundesgesetzes ist 
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1. unmündig: wer das vierzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet hat; 
2. jugendlich: wer das vierzehnte, aber noch nicht das achtzehnte Lebensjahr 
vollendet hat 
3. minderjährig: wer das achtzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet hat 
 
 
Vergewaltigung § 201 StGB 
(1) Wer eine Person mit schwerer, gegen sie gerichteter Gewalt oder durch 
eine gegen sie gerichtete Drohung mit gegenwärtiger schwerer Gefahr für Leib 
oder Leben zur Vornahme oder Duldung des Beischlafes oder einer dem 
Beischlaf gleichzusetzenden geschlechtlichen Handlung nötigt, ist mit 
Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen. Als schwere 
Gewalt ist auch eine Betäubung anzusehen. 
(2) Wer außer dem Fall des Abs. 1 eine Person mit Gewalt, durch Entziehung 
der persönlichen Freiheit oder durch Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für 
Leib oder Leben zur Vornahme oder Duldung des Beischlafes oder einer dem 
Beischlaf gleichzusetzenden geschlechtlichen Handlung nötigt, ist mit 
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen. 
(3) Hat die Tat eine schwere Körperverletzung (§ 84 Abs.1) zur Folge oder 
wird die vergewaltigte Person durch die Tat längere Zeit hindurch in einen 
qualvollen Zustand versetzt oder in besonderer Weise erniedrigt, so ist der 
Täter im Fall des Abs. 1 mit Freiheitsstrafe von fünf bis zu fünfzehn 
Jahren, im Fall des Abs. 2 mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren 
zu bestrafen. Hat die Tat den Tod der vergewaltigten Person zur Folge, so 
ist der Täter im Fall des Abs. 1 mit Freiheitsstrafe von zehn bis zu zwanzig 
Jahren, im Fall des Abs. 2 mit Freiheitsstrafe von fünf bis zu fünfzehn 
Jahren zu bestrafen. 
 
 
Geschlechtliche Nötigung § 202 StGB 
(1) Wer außer den Fällen des § 201 eine Person mit Gewalt oder durch 
gefährliche Drohung zur Vornahme oder Duldung einer geschlechtlichen 
Handlung nötigt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen. 
(2) Hat die Tat eine schwere Körperverletzung (§ 84 Abs. 1) zur Folge oder 
wird die genötigte Person durch die Tat längere Zeit hindurch in einen 
qualvollen Zustand versetzt  oder in besonderer Weise erniedrigt, so ist der 
Täter mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren, hat die Tat 
aber den Tod der genötigten Person zur Folge, mit Freiheitsstrafe von einem 
bis zu zehn Jahren zu bestrafen. 
 
 
Begehung in Ehe oder Lebensgemeinschaft § 203 StGB 
(1) Wer eine der in den §§ 201 Abs. 2 und 202 mit Strafe bedrohten Taten an 
seinem Ehegatten oder an der Person begeht, mit der er in außerehelicher 
Lebensgemeinschaft lebt, ist nur auf Antrag der verletzten Person zu 
verfolgen, sofern keine der im § 201 Abs. 3 oder im § 202 Abs. 2 
bezeichneten Folgen eingetreten ist und die Tat von keinem der dort 
genannten Umstände begleitet war. 
(2) Wurde eine der im § 201 oder im § 202 mit Strafe bedrohten Taten am 
Ehegatten oder an der Person begangen, mit der der Täter in außerehelicher 
Lebensgemeinschaft lebt, so kann von der außerordentlichen Strafmilderung 
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nach § 41 auch ohne die dort genannten Voraussetzungen Gebrauch gemacht 
werden, wenn die verletzte Person erklärt, weiter mit dem Täter leben zu 
wollen, und nach der Person des Täters sowie unter Berücksichtigung der 
Interessen der verletzten Person eine Aufrechterhaltung der Gemeinschaft 
erwartet werden kann. 
 
 
Erweiterung der Strafbestimmungen 
Im Rahmen der Gesetzesnovelle 1989 wurde die Vergewaltigung oder 
geschlechtliche Nötigung innerhalb einer Ehegemeinschaft mit demselben für 
Vergewaltigung oder geschlechtliche Nötigung außerhalb der Ehe geltenden 
Strafrahmen bemessen. 
Durch die Tatsache, dass jene Delikte in Ehe und Lebensgemeinschaft begangen 
werden, kommen bestimmte Sonderregelungen zum Tragen. 
 
Vergewaltigung und geschlechtliche Nötigung fallen unter die 
Offizialdelikte, bei denen die Behörden ab Kenntnis die Strafverfolgung 
aufnehmen. Kommt es zur Anklage, so ist der Staatsanwalt Vertreter dieser 
Anklage und die betroffene Frau ist Zeugin. 
 
Werden die Delikte in aufrechter Ehe oder Lebensgemeinschaft erfüllt, die 
Tat zieht keine schweren körperlichen Folgen nach sich bzw. besonders 
grausame Tatumstände sind nicht gegeben, so wird die Strafverfolgung davon 
abhängig gemacht, ob die verletzte Frau einen Antrag stellt. Ein einmal 
gestellter Antrag kann in diesem Fall bis zum Ende der Hauptverhandlung 
zurückgezogen werden; die Einstellung des Strafverfahrens bzw. der 
Freispruch des Beschuldigten sind die Folge. 
 
Das Gericht kann aber auch von einer außerordentlichen Strafmilderung 
Gebrauch machen, wenn die verletzte Person erklärt, weiterhin mit dem Täter 
zusammenleben zu wollen. 
 
 
Schwerer sexueller Missbrauch von Unmündigen § 206 StGB 
(1) Wer mit einer unmündigen Person den Beischlaf oder eine dem Beischlaf 
gleichzusetzende geschlechtliche Handlung unternimmt, ist mit 
Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen. 
 
(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer eine unmündige Person zur Vornahme oder 
Duldung des Beischlafes oder einer dem Beischlaf gleichzusetzende 
geschlechtliche Handlung mit einer anderen Person oder, um sich oder einen 
Dritten geschlechtlich zu erregen oder zu befriedigen, dazu verleitet, eine 
dem Beischlaf gleichzusetzende geschlechtliche Handlung an sich selbst 
vorzunehmen. 
 
(3) Hat die Tat eine schwere Körperverletzung (§ 84 Abs. 1) oder eine 
Schwangerschaft der unmündigen Person zur Folge, so ist der Täter mit 
Freiheitsstrafe von fünf bis zu fünfzehn Jahren, hat sie aber den Tod der 
unmündigen Person zur Folge, mit Freiheitsstrafe von zehn bis zu zwanzig 
Jahren zu bestrafen. 
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(4) Übersteigt das Alter des Täters das Alter der unmündigen Person nicht um 
mehr als drei Jahre, besteht die geschlechtliche Handlung nicht in der 
Penetration mit einem Gegenstand und hat die Tat weder eine schwere 
Körperverletzung (§ 84 Abs. 1) noch den Tod der unmündigen Person zu Folge, 
so ist der Täter nach Abs. 1 und 2 nicht zu bestrafen, es sei denn, die 
unmündige Person hätte das 13. Lebensjahr noch nicht vollendet. 
 
 
Sexueller Missbrauch von Unmündigen §207 StGB 
(1) Wer außer dem Fall des § 206 eine geschlechtliche Handlung an einer 
unmündigen Person vornimmt oder von einer unmündigen Person an sich 
vornehmen lässt, ist mit Freiheitsstrafe von sechs bis zu fünf Jahren zu 
bestrafen. 
 
(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer eine unmündige Person zu einer 
geschlechtlichen Handlung (Abs.1) mit einer anderen Person oder, um sich 
oder einen Dritten geschlechtlich zu erregen oder zu befriedigen, dazu 
verleitet, eine geschlechtliche Handlung an sich selbst vorzunehmen. 
 
(3) Hat die Tat eine schwere Körperverletzung (§84 Abs.1) zur Folge, so ist 
der Täter mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren, hat sie aber den 
Tod der unmündigen Person zur Folge, mit Freiheitsstrafe von fünf bis 
fünfzehn Jahren zu bestrafen. 
 
(4) Übersteigt das Alter des Täters das Alter der unmündigen Person nicht um 
mehr als vier Jahre und ist keine der Folgen des Abs.2 eingetreten, so ist 
der Täter nach Abs.1 und 2 nicht zu bestrafen, es sei denn, die unmündige 
Person hätte das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet. 


